
4. Januar.
ffiUgf zu Uli. 1 des Kmsblatt

für den Kreis Westerburg. 1916.

Amtlicher Teil.
Au«führ« uA»a»»versü» ö

zu ver Verordnung des Bundesrats, betreffend den Verkehr mit
Butter, vom 8. Dezember 1915 (RGBl . S . 807) .

Auf Grund des § 11 der Verordnung über den Verkehr mit
Butter vom 8. Dezember 1915 (RGBl. S . 807) wird folgendes
bestimmt:

Zu § 1. . t .
Molkereien im Sinne des 8 1 sind nicht nur die selbständigen

Gewelbebetriebe, sondern auch die landwirtschaftlichenNebenbetriebe
(Gutsmolkereien usw.)

Bei Feststellung der zur Uebcrlaffung von Butter verpflichteten
Molkereien sind die gesamten in der Molkerei verarbeiteten Milch-
und Sahvemengen zu berücksichtigen, gleichviel, ob die Milch oder
der Rahm zu Butter, Käse oder anderweitig verarbeitet worden ist.
Welche Mengen Rahm einem Liter Milch gleichzurechnen ist, haben
erforderlichenfalls die RegicrungsprSsidenten, ia Berlin der Poli¬
zeipräsident festzusetzen.

Zu 8 3.
Unter Lieferungsverträgen sind alle Arten von mündlichen

und schriftlichen Vereinbarungen zu verstehen, die einen klagbare«
Anspruch auf Lieferung von Butter gewähren.

Zu 8 4.
Die Bestimmung des § 5 bezieht stch auch auf Molkereien von

weniger als 500000 Liter Jahresverarbeitung, wenn der sie zu-
sawmenfaffende Verband im ganzen die Jahreserzeugung von min.
bestens 500000 Liter verwertet.

Liefern Molkereien von über 500000 Liter Jahreserzeugung
nur einen Teil ihrer Butter an einen Verwertungsverband, so
bleiben für diese Molkereien hinsichtlich der nicht an den Verband
abgelieferten Butter die Pflichten aus §8 1 und 2 bestehen, auch
wenn die ihnen verbleibende Butter einer Menge von weniger alS
500 000 Liter Milch entspricht.

Zu 8 8.
Der Vertrieb der über den Höchstpreis verkäuflichen Butter

(AuSlandsbntter), auf die stch der zweite Satz des § 8 Abs. 1 be¬
zieht, ist geregelt durch die Anordnung der, Landeszentralbehörden
vom 8. Dezember 1915 zu der Bekanntmachungdes Reichskanzlers
über die Regelung des BerkehrS mit ausländischer Butler vom 4.
Dez. 1915 (RGBl- S . 801) und durch die Ergänzung zu der An¬
ordnung der Landeszenlralbehördenvom 8. Dez. 1915, betreffend
die Regelung des Verkehrs mit ausländischer Butter und mit aus¬
ländischem Schweinefleisch usw., vom 15. Dezember 1915.

Zu § 11.
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, für

Berlin der Oberpräsident.
Zuständige Beböide im Sinne der 88 2 und 9 ist die Orts-

polizeibchöide. Kommunaloerbände im Sinne der Verordnung sind
die Landkreise. Wer als Gemeinde und als Vorstand der Gemeinde
nnd der Kommunalverbände anzusehen ist, bestimmen die Gemeinde-
verfassungSgesttze und die KieiSordnungen. Die Gutsbezirke werden
de» Gemeinden gleichgestellt.

Festsetzungen und Anordnungen gemäß 8 8 der Verordnung
können durch den Vorstand der Gemeinde, deS Gutsbezirks oder
des Kommunalverbandes erlassen werden.

Kertt«, den 16. Dezember 1915.
Der Minister für Hanne ! nnd Gewerbe.

An dir OrtspoltrribrhSrden de« Kreise «.
Abdruck zur Kenntnis.
Westerburg, den 30. Dezember 1915.

Der Vorsitzende des KreisansschnsieK
de« Kreise« Westerburg.

W.  1 . 770 |12. 15. K. R. A.
Bekanntmachung,

betr. Ueräuhernngs und Uerarbett » ng »oerbot für reine
SchafmoUe. Kamelhaare . Mohair , Alpaka , Kaschmir «der
andere Ttrrhqare sowie deren Hatberzeugnifle « ab Ab¬

gänge.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß jede Uebertretung
der erlassenen Bekanntmachung , soweit nicht nach den allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach Maß¬
gabe der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf*) vom 24. Juni 1915 ( RGBl . S . 357 ), vom 9. Oktober
1915 (RGBl S . 645) und vom 25 . Nov . 1915 (RGBl . 778),
sowie der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen **) vom
2. Februar 1915 (RGBl . S . 54 ), vom 3 . Sept . 1915 (RGBl.

S . 549) und vom 21 . Okt . 1915 (RGBl . S . 648) bestraft wird.
— Auch kann die Schließung der Betriebe gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Persouen vom Handel
vom 23. Sept . 1915 (RGBl . S . 603) angeordnet werden.

8 1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 31.
Dezember 1915 in Kraft.

8 2.
Von der Kekanutmach «« » betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung sind betroffen:
a) ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle , Kamel¬

haare , Mohair , Alpaka , Kaschmir , ungewaschen,
rückengewaschen, fabrikmäßig gewaschen, karbonisiert,

d) ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe aus reiner
Schafwolle , Kamelhaare , Mohair , Alpaka, Kaschmir,
also Kammzug , Kämmlinge und Abgänge jeder
Art dieser Spinnstoffe aus Wäscherei , Kämmerei,
Kammgarn - und Streichgarnspinnerei , Weberei,
Strickerei und Wirkerei,
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Im Nachstehen¬
den kurz„Tier¬
haare" genannt.

e) Zickel-, Ziegen -, Kälber -, Rinder -, Foh¬
len- uud Pferdehaare , mit Ausnahme
von Schweif - und Mähnenhaaren.

8 3.
UerSntzernngoverbot.

Die in 8 2 genannten Spinnstoffe und Tierhaare werden
hiermit beschlagnahmt . Die Veräußerung zu anderen als zu
Heeres- oder Marinezwecken ist vom 31 . Dezember 1915 ab ver¬
boten. — Als Veräußerung zu Heeres - oder Marinezwecken gilt
bei den Spinnstoffen nur die Veräußerung an die Kriegswollbe-
darf -Aktiengesellschaft, Berlin , SW 48 , Verl . Hedemannstr . 3, bei
den Tierhaaren nur die Veräußerung an die Vereinigung des
Wollhandels , Leipzig, ' Fleischerplatz 1.

Ueber jede Veräußerung von Spinnstoffen wird von der
Ikriegswollbedarf -Aktiengesellschaft, über jede Veräußerung von
Tierhaaren wird von der Vereinigung des Wollhandels ein
Veräußerungsschein in dreifacher Ausfertigung ausgestellt. —
Die Hauptausfertigung hat der Veräußerer an das Wollstoff¬
meldeamt (Wollbedarfs -Prüfungsstelle ) der Kriegs-Rohstoff-Ab-
teilnng , Berlin 8W 48 , Verl Hedemannstr . 11, unterschrieben
und mit Firmenstempel versehen , unverzüglich einzusenden —
Durchschrift Nr . 1 behält die Kciegswollbedarf -Aktiengesellschaft,
beziehungsweise die Vereinigung des Wollhandels , Durchschrift
Nr . 2 hat der Veräußerer als Beleg aufzubewahren.

Von denjenigen Spinnstoffen und Tierhaaren , deren An¬
kauf die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschast, beziehungsweise die
Vereinigung des Wollhandels ablehnt , sind innerhalb zwei Wochen
nach Empfang des ablehnenden Bescheides Muster unter genauer
Angabe der abgelehnten Mengen an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsmiuisteriums , Sektion W. I,
Berlin SW 48, Verl . Hedemannstr . 9/10 , zu senden. — Die
Kriegsrohstoff-Abteilung bestimmt über die Verwendung dieser
Spinnstoffe und Tierhaare oder gibt sie frei.

Die Eigentümer der in § 2 bezeichneten Gegenstände haben
die Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 31. März
1916 ihre Bestände an die in Absatz 1 bezeichneten Stellen ver¬
äußert haben. Ueber den Uebernahmepreis entscheidet mangels
Einigung endgültig

*) Mil Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteiguctcn Gegenstände herauszugeben oder
auf Verlangen deS Erwerbersz« überbringen oder zu versenden, zu-
widerhandelt;

2. met  unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä¬
digt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kaust oder ein anderes Ver-
äußerungs- oder Erwerbsgeschäftüber ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandclt.
Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬

pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis biS zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte, die
verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschciebenen Lagerbücher ein¬
zurichten und zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis dreitausend Mark oder
im Unvirmogensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschricbcnenLckgerbücher ciuznrichten
und zu führen unterläßt.



*) soweit Höchstpreise für die Gegenstände festgesetzt sind , die
Krregs -Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
mimsteriums , Sektion W . I., in Berlin nach Anhörung
einer Sachverständigen -Kommission , deren Zusammensetzung
die Kriegs -Rohstoff - Abteilung unter Zuziehung von Sach¬
verständigen aus den Kreisen der Industrie und des Handels
vornimmt,

d) soweit Höchstpreise für die Gegenstände nicht festaese tzt sind
daß Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf.

8 4.
Uerarbritnng «- » nd Nerwendnnssverkot.

Das Waschen , Krempeln , Mischen , Kämmen , Färben,
Filzen und Verspinnen der in § 2 genannten Spinnstoffe und
Tierhaare allein , untereinander oder mit irgend einem reinen
oder gemischten Zusatzspinnstoff (z. B . Kunstwolle , Baumwolle,
Kunstbaumwolle , Seide , Kunstseide oder anderen Faserstoffen ),
sowie jegliche andere Art der Verarbeitung und Verwendung ist
nach dem 31 . Dezember 1915 verboten.

Diejenigen Mengen von Spinnstoffen und Tierhaaren,
welche sich beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung bereits aus
den Krempeln befanden , dürfen weiter verarbeitet werden.

Nach dem 31 . Dezember 1915 ist das Waschen , Krempeln,
Mischen , Kämmen , Färben , Filzen und Verspinnen , sowie jegliche
andere Art der Verarbeitung und Verwendung nur zur Her¬
stellung solcher Halb - und Fertigerzeugnisse gestattet , deren An¬
fertigung vom Königlich Preußischen Kriegsministerium , Reichs¬
marineamt oder Bekleidungs -Beschaffungsamt unmittelbar oder
durch Vermittelung des Kriegs -Garn - und Tuchverbandes E . B .,
des Kriegs -Woilach -, Kriegs -Decken- oder Kriegs -Wirk - und
Strick -Verbandes , sämtlich in Berlin , ausdrücklich in Auftrag
gegeben worden ist.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Auf¬
trägen der Heeres - oder Marineverwaltung ist zu führen . Er
gilt nur als geführt , wenn der Abnehmer der Halb - oder Fer¬
tigerzeugnisse dem Lieferer einen amtlichen Belegschein (§ 8) in ,
doppelter Ausfertigung ordnungsgemäß ausgefüllt und unter - j
schrieben übergibt , der von der HeereS - oder Marinebehörde '
bestätigt und von dem Webstoffmeldeamt (Wollbedarfs -Prüfung-
stelle ) mit Genehmigungsvermerk versehen ist . Eine Ausfertigung
des Belegscheines behält das Webstoffmeldeamt (Wollbedarfs-
Prüfungsstelle ) , die zweite hat der Lieferer als Beleg auszube¬
wahren.

Die Verarbeitung eigener Bestände der in § 2 genannten
Spinnstoffe und Tierhaare zu Heeres - oder Marinezwecken muß
bis zum 31 . März 1916 erfolgt sein.

8 . Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner , sowohl in
Rohwollen einschließlich Rückenwäschen , gefärbten und un¬
gefärbten Kammzügen , gefärbten und ungefärbten Vorgarnen
in den Feinheitsgraden von 8II und geringer dürfen nur
zur Ausführung der vor Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
erteilten unmittelbaren oder mittelbaren Aufträge von
Heeres - oder Marinebehörden , oder solchen , die von dem
Königlich Preußischen Kriegsminisierium ausdrücklich ge¬
nehmigt worden sind , weiter verarbeitet werden.

6 . Die in § 6 dieser Bekanntmachung zugelassenen Ausnahmen
hmsichtlich der Einfuhr gelten auch für Kammgarnspinner.

8 8.
Kelegschrkne.

Vordrucke der amtlichen Deräußerungsscheine (8 3) und
Belegscheine ( § 4) sind bei dem Webstoffmeldeamt der Kriegs-
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
Berlm SW 48 , Verl . Hedemarmstr . 11, anzufordern . In der
Anforderung ist genau anzugeben , welcher Schein gewünscht
w,rd . Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift , genauer
Adresse und Firmenstempel zu versehen.

„ „ 8 9.
p . Anträge und Anfrage « .

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen An¬
fragen und Anträge sind mit der Kopfschrift „ Spimwerbot " an
dre Krregs -Rohstoff -Abteilung , Sektion W . 1., Berlin SW 48
Verl . Hedemannstraße 9 |10, zu richten.
m Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich
Preußische Krregsmimsterium , Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion
Vf.  1 ., ausschließlich zuständig.

Berit « , den 31 . Dezember 1915.
Kgl . Preußische « Krieysininisterinni

gez. von Wandel.
Dreaveir , den 31 . Dezember 1915.

Kgl. Sächsisches Kriegsministerium
gez. von Wilsdorf.

Manche « , den 31 . Dezember 1915.
Kgl . Bayritches Kriegsministerium

gez. Kreß von Kreffenstein.
Ktntt - arl , den 31 . Dezember 1915.

Kgl. Württemb. Kriegsministerium
gez. von Marchtaler.
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§ 5.
Bestimmung - « für die deutsche Schafschur und da«
WallgefaUe dei de« Gerbereien (auch » »» «« »ländische»

Schaffelle«),
Auf die Wollen der deutschen Schaffschur und das Woll-

gefälle bei den Gerbereien (auch von den ausländischen Schaffellen)
findet die Bekanntmachung über die Beschlagnahme der deutschen
Schaffschur Rr . W . 1. 3808/8 . 15 . K . R . A. Anwendung.

Bei der Verarbeitung und Verwendung dieser Wollen ist
ebenfalls der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von
Aufträgen der Heeres - oder Marineverwaltung nach Maßgabe
des § 4 Absatz 4 durch Belegschein (§ 8) zu erbringen.

§ 6.
Ausnahmen hinsichtlich der Einfuhr.

Diese Bekanntmachung findet nicht Anwendung auf dieje¬
nigen Mengen Spinnstoffe (nicht Tierhaare ) , welche seit dem
14. August 1915 bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
und diejenigen Mengen Spinnstoffe und Tierhaare , welche nach
dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung vom Reichsausland
(nicht Zollausland und besetzte Gebiete ) nach Deutschland ein¬
geführt worden sind.

Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen Kriegsmi-
msterien wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
der Maßgabe , daß hiermit die Bekanntmachung Nr . Vf.  I . 1582 |7.
15 . K. R . A , betreffend Beräußerungs - und Berarbeitungsoerbot
von reiner Schafwolle und rein schaffwollenen Spinnstoffen vom
14 . August 1915 , ausgehoben wird.

Frankfurt (Main ). den 31. Dezember 1915.
Bekanntgebende Behörde.

Stell «. Generalkommando l8 . Armeekorn «.
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8 7.
Besondere Bestimmungen für Kommgarnfpinner.

Für Kammgarnspinner wird angeordnet:
„ e*8 enen . Bestände der Kammgarnspinner , sowohl in
Rohwollen einschließlich Rückenwäschen , gefärbten und un¬
gefärbten gewaschenen Wollen , gefärbten und ungefärbten
Kammzügen , gefärbten und ungefärbten Vorgarnen in den
Feinheitsgraden von AAAA bis einschließlich El müssen zu
der von dem Königlich Preußischen Kriegsministerium vor¬
geschriebenen Kriegsmischung weiter versponnen und dürfen
für andere Zwecke nicht verwendet werden.

Diese eigenen Bestände der Kammgarnspinner müssen
bis zum 31 , März 1916 versponnen und zur Weiterverar¬
beitung zu Heeres - oder Marinezwecken abgeliesert sein.

Die in der vorgeschriebenen Kriegsmischung gespon¬
nenen Webkammgarne für Militärstoffe , sowohl aus eigenen
Beständen der Kammgarnspinner , als auch aus Zuteilungen
der Kammwoll - Aktiengesellschaft hergestellt , dürfen nur durch
Vermittlung des Kriegs - Garn - und Tuchverbandes E . V .,
Berlin , veräußert werden.

Wö Großes Hauptquartier , 31 . Dezember . Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz . Nach erfolgreichen Sprengun¬
gen wurde den Engländern nordwestlich von Hulluch ein vor¬
geschobener Graben entrissen , 2 Maschinengewehre und einige
Gefangene fielen m unsere Hand.

Aiegerangriff auf Ostende richtete in der
Stadt erheblichen Gebaudeschaden an . Besonders hat das Kloster
r ^ Heiligen Herzen gelitten . 19 belgische Einwohner sind ver¬
letzt, 1 getötet . Militärischer Schaden ist nicht entstanden.

festlicher « nv Balkankri - asschauplatz.
Kerne Ereignisse von besonderer Bedeutung.

WB . Großes Hauptquartier , 1. Januar . Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz . Keine wesentlichen Ereignisse.

. , festlicher Kriegsschauplatz.
, Bei Jriedrichstadt scheiterte ein über das Eis der Düna ge¬

führter russischer Angriff in unserem Feuer . Feindliche Jagd¬
kommandos und Patrouillen wurden an mehreren Stellen der
Front abgewlesen.

Nördlich von Czartorysk stießen stärkere deutsche und öster-
relchlsch-ungansche Erkundungsabteilungen vor . Sie nahmen

zurü/0 ^ en 9efön9en Urtb  kehrten nachts in ihre Stellungen
u.  österreichisch -ungarische Batterien der Armee des Grafen

Bothmrr beterllgten sich wirkungsvoll flankierend an der Abwehr
russischer Angriffe südlich von Burkanow.

, .. . Oalkaukriegschanplatz
Nichts Neues . r  *

WB . Großes Hauptquartier , 2 . Januar . Amtlich
Westlicher Kriegsfchanptatz . In der Nacht vom 1. Januar
wurden Versuche stärkerer englischer Abteilungen , in unsere Stel-
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»emteV ” ^ reIin0 ^cm (nordöstlich von Armentieres ) einzndringen,

Nordwestlich von Hulluch besetzten unsere Truppen nach
erfolgreicher Sprengung den Trichter . ^

Be : der Eroberung eines feindlichen Grabens südlich des
Hartmannsweilerkopfes fielen über 200  Gefangene in unsere

Oestlicher Kriegsschauplatz.
. . „J n ocr [? .t5be” frni Stellen der Front wurden vorgehende
schwache« russische Abteilungen abgewiesen , Nördlich des Drysw-
saty - Sees war es einer von ihnen gelungen , vorübergehend bis
rn unsere Stellung einzudringen . *

Balkan Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.

|JSL' ^ öes Hauptquartier , 3. Januar. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz . Eine große Sprengung nörd-
Ilch der Straße La Bassee — Bethune hatte vollen Erfolg . Kampf¬
und Deckungsgraben des Feindes sowie ein Verbindungsweg
wurden verschüttet Der überlebende Teil der Besatzung , der
sich durch dieFlucht zu retten versuchte , wurde von unserm Ar-
Erle - und Maschinengewehrfeuer wirkungsvoll gefaßt . Ein an-
ichlreßender auf breiter Front ausgeführter Feuerüberfall über¬

eilter Fluch " suchte ® rabeabe ^ un 9' die teilweise ihr Heil in

Bedeuümg ^ Front keine Ereignisse von besonderer

Bei der Beschießung von Lutterbach im Elsaß durch die
pranzosen wurde am Neujahrstag beim Verlassen der Kirche ein
lunges Mädchen getötet , 1 Frau und 3 Kinder verletzt.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
. Die Russen setzten an verschiedenen Stellen mit dem gleichen

Mißerfolg wie an den vorhergegangenen Tagen ihre Unternehm¬
ungen mit Patrouillen - und Jagdkommandos fort.

Nicht-

' Hauptquartier , 4. Januar. Amtlich.
Aus allen Kriegsschauplätzen keine Ereignisse von Bedeutung.

Oberste HeereSleitnng.
Ein Handschreiben des Kaisers an General

v. Falk nhayn.
31,  ® eä' (Nichtamtlich). Der Kaiser bat an

gerichtet' ^  ® enetaIßflb8  des Feldheeres folgemes Handschreiben
Großes Hauptquartier,  den 31. Dezember 1915.

®* tin ** ber  ® eneraI  v . Falkenhayn!
«n* .?fli 3abr 1915 nicht zu Ende gehen lassen, ohne

Dankbarkeit der großen militärischen Erfolge zu
gedenken, die uns mit GotieS Hilfe in demselben beschieden gewesen

die Winterschlacht io der Champagne , die steg-
un? Arr̂ ^ ' " Flandern , «" be Herbstschlacht bei La Bassse
K,- / . ! durch die endgültige Befreiung Ostpr u-
and fff Masurenschlachtzder SiegeSzug in Polen und ' Kur.

Leld'rua i» “nb  Durchführung gleich bewundernswerte
ins de5 ^ luß d'e «länzenden Operationen
,uf dem Balkan-KriegSschauplotz, daS alle« sind, um nur die größ-

^ 'stuos-u. die in ihrer ganzen, vollen Bedeu-
t-° fi?n wir? °°° ttfi ' ner  fpÖttren  Geschichtsschreibung vorbehal-

!Tnhf,r%Dn  ff fli er ift  auSzusprechen. daß neben der zähen
ttllla !1 ;h,rü! * ? elbê “!.ut  d -r Truppen sowie ihrer muster-
!a! fhervorragenden  Führung der ptanvollen , tatkräftigen und
lierS ffhf f der Obersten HeeseSIeituug das Verdienst

uticde ffff 2hrer vorbildlichen, sicheren Leitung hat der
Wiele? oft erprobte Tüchtigkeit von neuem be-
fctßettern niU*hJf ° ten Ä?f bcw/lhrt . Ihnen und Ihren Mlt-
Süfi 91 Jl t b 6er  f te ,H1 besonderen mein Dank und meine
emswê 3c&, “,£ife besholb auch, daß wie ich mit dem

Tatkraft kommenden Krtcgsjahr der Umsicht und
'ruvv/n er  ^ nö  b " Tapferkeit unserer unvergleichlichen
»iüf * Obiger Zuversicht vertraue , so auch fernerhin auf Ihre
l°° . © fIÜö e ? m" Unl> °uf Are erprobte Einsicht bauen

«s ff \ 3n ' antfrie  und Chef des Generalstabs
Feldheeres o. Falkenhayn, ä 1a 8uit6 des 4. Garde -Regls . z. F.

«lückw ^ schwechsel zwischen dem König von
Bayern und Kaiser Wilhelm.

bl . Dez. (Nichtamtlich) . Die Korrespondenz
ochstebend.« ^ "tußtlch des Jahreswechsels hat der König
achstehendeS Telegramm an de» Kaiser gcrichret:
>ir Dw bem  Kaiser . Zum zweiten Male bringen
nd S -aen8»i? nÄ ^ f' b£  unsere herzlichsten, tiefempfundenen Glück-
■ntea  KS tf ar - 3)51  Rückblick auf die von einem glän.
Uten Erfolge geklönten gewaltigen Leistuagen der deutschen und

der uns verbündeten Heere und auf die kraftvolle Haltuu,
ganzen , in freudigem Opfermute bewährte » deutsche» Volkes stärkt
unsere unerschütterliche Zuversicht , daß mit Gottes Hilfe unsere
gerechte Sache unter Deiner ruhmreichen Führung zu einem ebren.
vollen Deutschlands Größe und seine friedliche Weiterentwickluaa '
rjernDtn Ende gebracht wird . Ja dieser vertrauensvollen Havert
ücbk treten Deutschlands Fürsten und freie Städte , wie das gaore
deutsche Volk in das neue Jahr mit dem festen Entschluß / alle
Hnderniffe zu überwinden , die dem erstrebten Ziele noch im W -a
stehen Gott schütze weiterhin Dich und Dein Haus und unstr lttb -r
deutsches Vaterland . Ludwig . Marie Therese ." Öe8

H^ r ?uf ist von dem Kaiser folgende Antwort eingetroffen:
„Seiner Majestät dem König von Bayern . Dir und der

Königin meine « innigen Dank für Euer so freundliches Gedenken
t« /? ZahreSschluß . Von ganzem Herzen erwidere ich Eure guten
Wunsche für Euch und Euer ganzes HauS . Zuversichtlicher
i - » it b- , Sief« - ui i,r SSi,T „ L
mifercr mU reinem Gewissen erhobenen und geführten Waffen und
auf eine glückliche Zukunft des deutschen Vaterlandes hoffen BahernS
Volk hat hierzu durch seine unvergänglichen Taten heroischer Tap?
^ik -. it nnd den bei zeder Gelegenheit bewiesene » »»erschütterlichea
S 'egeSwillen ruhmlichst beigetragen . GotteS Gnade laffe alle un¬
ser- Hoffnungen . Wunsche und Gebete zum neuen Iah e in Er¬
füllung gehen. Wilhelm ." ^ M a ® r '

Di - Ue « jahr »grütze des Kaisers.
^ . i El» die deutsche Wehrmacht!

«r r A e*lli " ' Januar - Seine Majestät der Kaiser bat aus
Anlaß des Jahreswechsel folgenden Erlaß gegeben:

An das deutsche Heer , die Marine und die Schutztruppen
Kameraden ! r

s ; Ringens ist abgelaufen . Wo immer
die Ueberzahl der Feinde gegen unsere Linien anstürmte , ist sie
an Eurer Treue und Tapferkeit zerschellt . Ueberall , wo Ich
Euch zum Schlagen ansetzte , habt Ihr den Sieg alorreich er.
rungen . Dankbar erinnern wir uns heute vor allem der Brüder
die ihr Blut freudig dahingegeben haben , um die Sicherheit für
Öfr ~ !fbcn tnr4 He ' m^ und unvergänglichen Ruhm für das

SÄ 8“ Was ste begonnen haben , werden wir
mit Gottes gnädiger Hilfe vollenden . Noch strecken die Leinde
von West und Ost , von Nord und Süd in ohnmächtiger Wut
™J >a '« aa *m QU§ ' . roaSt ,un§  das Leben lebenswert
macht . Die Hoffnung , uns rm ehrlichen Kampfe überwinden zu
können , haben sie langst begraben müssen . Nur auf das Ge-
wicht ihrer Masse , auf die Aushungerung unseres ganzen Volkes
und - ui d,- Wirkungen ihres eben, - freutlhnfteu wie heiLückiicheu
Verleumdungsfeldzuges auf die Welt glauben sie noch bauen zu
dürfen , ^ hre Plane werden nicht gelingen . In dem Geist und
an dem Willen der Heer und Heimat unerschütterlich eint wer-
den sie elend zuschanden werden : dem Geist der Pflichtersülluna

das Vateüand bis zum letzten Atemzug und dem Willen zum
2 t ffinH®0 f^ Cl erl > Pn  das neue Jahr . Vorwärts
mit Gott zum Schutz der Heimat und für Deutschlands Größe

Großes Hauptquartier , 31 . Dezember 1915 . ü
Wilhelm.

Die Ko «s« 1» der Mittelmächte « « d der Türket
* . » erhaftet.
K - mburg . 31 . D -z. (Zeus . Bin .) Aus Kopenhagen wirb

dem „Hamb . Frembenblatl " gemeldet : Wie die „Times " aus
Saloniki meldet , find die Konsuln von Deutschland , Oesterreich-
Ungarn und der Türkei mit Personal und Familien von General

2sttzt ° wordm “ nb bU ß0Ilfuhtf 0Dn  französischen Truppe»
Sie Verhaftete « itt Malta.

Die Konsulatsatten vernichtet.
. . .... S ^rliu , 3. Jan . Nach Meldungen verschiedener Moraen-
blatter aus Konstantinopel sind die in Saloniki von den Fran-
zosen festgenommenen Generalkonsuln nach Malta gebrachtwor-
den . Es sei ihnen gelungen , rechtzeitig die Akten der Konsulate
zu vernichten . — Dem „Berliner Tageblatt " wird noch gemeldet

m  unerhörter Weise vorgenommen ^worden!
In Athen habe das Ereignis große Aufregung heroorgerufen

lands " empfunden ^ ^ ^EÜtigung für die Souveränität Griechen-

Die Maßnahmen Griechenlands.
Kt - griechische Kegiernn , verla « ,t die Freilalfnna der
gefangen genommene » Konsul « . — Kroteft i » Vari«

uno «ondou . — Erregte Stimmung in Griechenland.
^cm . (Nichtamtlich .) Der Vertreter des

Wolff ^ ureaus erfährt aus bester Quelle:
cm»^ ? ^ ? ^ Eerrechtswidrige Verhaftung der Konsuln von den
Machten des Vierbundes in Saloniki durch die Franzosen hat in
Athen hochgradige Erregung hervorgerufen . Da der neueste
Uebergriff des Vierverbandes nicht nur , wie bisher die Interessen
des Landes beeinträchtigt , sondern sogar die Ehre des griechischen
Maates antastet , hat die griechische Regierung sofort die ener-
gqchsten Ncaßnahmen ergriffen , um sich Genugtuung zu verschaffen.



Einerseits haben die griechischen Behörden sosort von General
Sarrail die Freilassung der Festgenommenenverlangt und grie¬
chische Offiziere und Gendarmen mit der Bewachung der 5lon-
sulaebäude beauftragt ; anderseits hat die griechische Regierung m
Paris und London aufs energischste Protest erhoben. Sie hat
aufs Nachdrücklichste vor allem die Auslieferung der Konsuln
und des Personals verlangt. General Sarraü antwortete, er
habe die Maßregel nur aus militärischen Gründen vorgenommen
und könne nur 'auf Befehl aus Paris , wohin er über Vorfall
berichtet habe, die Freilassung bewirken. Die griechische Regierung
ist um so peinlicher überrascht, als die Vertreter des Drerver-
bandes ihr in aller Form zugesichert haben, daß sie nicht an
eine Vertreibung der Konsuln des Vierbundes aus Saloniki
dächten und daß sie die griechische Regierung, wenn ê as der¬
artiges beschlossen werden wurde, vor Ausführung des Beschlusses
davon benachrichtigen würden. Der Vorwand des Fliegerangriffes
ist nichtig, weil der Angriff auf das verschanzte englisch-franzö¬
sische Lager und nicht auf die griechische Stadt Saloniki gerichtet
gewesen war . Die griechische Regierung findet m ihrer festen
Laltuna einen festen Rückhalt an der Bevölkerung, die ohne
Unterschied der Partei den Uebergriff des Vierverbandes als
brutale Verletzung der griechischen Neutralität und des Völker¬
rechtes ansieht.

Wacke«fe« ge, -« Joffre.
31. Dez. (Z'ns. ©ln.) „Az Est" meldet aus

Saloniki: Aach der Meinung hiesiger Milttärkreise wird Joffre die
Operationen in Mazedonien leiten. Vom französischen Kenerolstab
wnrde unterm 28. Dezember folgendes bekanntgegeben: Die Ver¬
bündeten nehmen neuerdings die Offensive in Mazedonien auf, die
nicht nur der Verteidigung dienen soll, sondern berufen ist. den
großen Kriegeplan durchzuführen, welche« der « eneralstab der Ver¬
bündeten in London ouSarbeitete. , , .

35a der Besuch der Generalfeldmarschalls von Mackensen beim
König von Bulgarien den Zweck der Vorstellung de« zu« Ober-
kommandierende« der verbündeten deutsch-bulgarischen Offenstvarmeea
gegen Saloniki hatte, würden demnächst oliv Joffre und Mackensen
ihr Feldherrnkönnen gegen einander»bmeffen können.

Friebeuoftimme « ln
Stockholm. 31. Dez. Die Stimmen einflußreicher russischer

politischer Kreise, die offen für eine Einstellung deS erfolglosen
Ringens g>gen Deutschland eintreten. beginnen sich zu mehren.
Rach der „Rjetsch" haben Dumaabgeordnete der Rechte» eine Er.
klärung zugunsten eines SondeifiredenS mit Deutschland und
Oesterreich-Ungarn erlaffen. Diese Kundgebung enthalt zwar den
Vorbehalt, daß die Partei keine derartige Agitation ohne Wissen
und Wollen politischer Gruppen betreibt, gleichzeitig aber betont,
daß Rußland keine nutzlosen Opfer wehr bringen dürfe. Eine
Weiteisührung de« Krieges um jeden Pre'S wird als
Kardtnalfehler bezeichnet, in den man ans Gründen der Selbster-
baltung nicht mehr verfallen soll.
* Alles auf et»» Karte.

Sofia . 31. Dez. (Zeos. Bln.) Rach einem vertraulichen
Bericht, der einer hiesigen maßgebenden Stelle a«S Saloniki zuge-
kommen ist, ist e8 dem General Sarrail gelungen, Kitchener zu
überzeugen, daß Saloniki unter ollen Umständen von der Entente
geholten werden muß. Der Zusammenbruch der Ententeaktion au
dem Balkan, so machte Sarrail geltend. >°urde die weitere Fo t-
f feuni deS Krieges unmöglich machen, zumal dadurchI deS Der
trauen in dir Enieateregierungen verloren ginge, l»daß alle wetteren
Finanzoperationen zur Fortführung deS Krieges aussichtslos wmden.
Deshalb müßten die Engländer bei der Verteidigung Salonikis
aller -uf eine Karte setzen und zum äußerste« Wiverstaod entschlo sen ,
sein. Eine starke Offensive der Zentralmächte gegen Saloniki und.
eine Niederlage der Ententetruppen würde auf die Beendigung des
Krieges von entscheidender Bedeutung sein. i

Gin englischer Vanrerkre *s- r ges««k-n.
KSl« a. Kh.. 31. Dez. Di. KölnischeZ-ttung« m-ld-

von der holländischen Grenze: In London wird amtlich bekannt
gegeben: Gestern sank tu Havre der englisch- P -nzer reuzer
.Natal* infolge einer Explosion im Innern. Bonder Besatzung
wurden 400 Mann gerettet.

Der Panzerkreuzer„Natal" wurde gebaut im Jahre l90o.
vor 18 750 Tonnen grob und hattte 764 Mann Besatzung.

«in Vassagirrbawpfer torpediert.
Wtb. London, l . Januar. (Nichtaattl.) Meldung des Reuter-

schen BureauS. Der Postdampler„Persta" der Penmsular und
Oriental-Linie wurde am 30. Dezember bet Kreta torpediert. D e
Mehrzahl der Piffagiere und der beirächllichen Besatzung ist um ge-
kommen Nur vier Boote vermochten den Dampfer zu verlaflen,
deren Jnsaffen nach Alexandria gebracht wurden. Unter den 230
Passagieren befanden sich drei Amerikaner.

Anmerkung: Di- „Persta" hatte 7951 Tonnen. ,
«iisi dem « r«is< «besterbwrs.

Westerbur - , den4. Januar 1916.
Arntfchlande N- lksschnllchrer t« L- ld. Rach einer

im letzte« Sommer vrranstaltcten Erhebung waren von den 150 000

volkkschull-hrern rund 55000 eingezogen. Bon diese« waren vor
dem Krieg 20 Oberleutnant, 646. Leutnant. 857 Feldwrbellrut-
nant und Offiziersiellvertreter, 12 890 Feldwebel, Bizê ldwebel und
Unteroffiziere. Ende Mai 1915 ergaben sich mit Einschluß der
bereits gefallenen Lehrer folgende Zahlen: 7 Hauptleute, 111 Ober¬
leutnants. 3190 Leutnant?. 2258 Feldwebelleutnauts und Olfmer.
st-llvertreter, 20916 Feldwebel, Vizefeldwcbel und Unterofstztere,
5161 Lehrer waren Inhaber deS Eisernen KreuzeS.

Schmeinemaff. In der Provinz Hannover sollen im staat¬
lichen Aufträge 74000 Schweine bis zu 225 Piund für dkr Städte
Hannover. Kaffcl. Wiesbaden und Düfleldorf gemästet werden.
Landwirte, die sich zur Mast bereit erklärten, erhalten 5 Zentner
Futter zu angemeffeuem Preise. Als Kaufpreis werden5 M. unter
dem Höchstpreis für da» Sammelstellegewicht gezahlt.

Wallmerod , 30. Dez. Bei den Kämpfen in deu Argonnen
ist der Regt. Trompeter Willy Kleppel.  Sohn de? Klempner¬
meisters Cdrist'an Kleppel von hier, vom 4. Lothr. Feldartillerie-
R-giment Nr. 70 für tapfexeS Verhalten vor dem Feind- durch
Verleihung des Eisernen KreuzeS ausgezeichnet worden.

Nentrrshaafe «. 31. Dez. Der SanitätS-Unteroffizier
Jakob Reichwein  von hier (5. Komp. Reg. Nr. 88) erhielt auf
dem westlichen Kriegsschauplatz für tapferes Verhalten vor dem
Feinde das Eiserne Kreuz2. Kl. Sein Bruder wurde vor einiger
Zeit mit demselben Ehrenzeichen deko riert._

Die Universitäts-Augenklinik zu Marburg nimmt Kranke unter
folgenden Bedingungen auf:

1. Klasse: (Einzelzimmer) täglich Mk. 8.00,
2. Klasse: (1—2 Kranke in einem Zimmer) täglich Mk. 5.00

Heizung und Beleuchtung wird besonders berechnet
(Mk. 1.00 pro Tag.)

3. Klasse: täglich Mk. 2.00,
Kinder unter 14 Jahren Mk. 1.50.

Die Ein- und Austrittstage werden als 2 Tage berechnet, j
Zahlende Kranke finden ohne weiteres Aufnahme. Uaeatgeit-

liche Aufnahme finden Krank- aus den Kreisen: Marburg, Kirch-
hain, Frankenberg und Ziegenhain, (mit Ausnahme des AmtSge- i
richrsbefi'ks Oberaula), welch? mit einem vorschrift »« atzt- e»
Aafaastmeschei« versehen sind. Die ntzchträftiche Abgabe eioes
ArmenscheineS, nachdem vorher die schriftliche Zahlungsoerpstichtung
erfolgt ist, ist unter keine« Umständen zulässig.

Arme Augenkraake aus anderen alS dea vorgenannten Kreisen, ^
können nach vorheriger Anfrage, soweit Freibetten vakant sind, und
ihr Augenleiden Anstaltsbehandluag alS dringend erforderlich er¬
scheinen läßt, evtl, umsonst, andernfalls gegen Bewrlllgung etaeŜ
teilweisen FreibetteS ausgenommen werden, wenn ste ihre BedurMg. >
fett durch einen»orgeschriebene» Aafnahmeschei » ihrer OrtS- -
behörde Nachweisen können.

Die Bechandlung in der poliklinischen Sprechstunde von Val11
bis 12 Uür Vormittags ist für Arme unentgeltlich. Außerhalb derj
Sprechstunden, sowie Sonn- und Feiertags werden nur dringende;
Fälle, wie Verietzuugen und dergl. ongeuommeu.

Die Privatsprechsiunde deS Herrn Direktors ist wochentags
von 10 bis 11 Uhr Vorm'ltags, nach vorheriger Anmeldung
auch von 1—IV» Uhr Nachmittags.

Die Besuchsstunden in der Augenklinik sind täglich:
An Wochentagen von 11- 1274 Uhr Vormittags, und von

2- 3 Uhr Nachmittags. An Sonntagen »«* von 2- 4
Nachmittags.

Marburg , den 9 August 1913. ^
Der Direktor der Universttato -Arr- enkttnik.

gez. Prof. Dr. BieloschwSky _

) Bester Ersetz für
IbeschlagnahmteKupferkesM
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